
Angehörigen der Abt. K  welchen Beschuldigten fe s t
zunehmen hatte . Der A ngeklagte wurde beauftrag t, da 
er ja  die V erhältnisse der G aststä tte  B. am  besten 
kannte, die Söhne des G astw irts B. festzunehm en. Der 
A ngeklagte w eigerte sich und überließ diese Angelegen
heit einem M itarbeiter der SfS. Als er spä ter von dem 
Zeugen P. darauf aufm erksam  gem acht wurde, daß es 
seine Pflicht gewesen sei, sich um die Beschuldigten B. 
zu küm m ern, w ar der A ngeklagte noch beleidigt über 
die Zumutung. A uf V eranlassung des Zeugen P. wurde 
dann der ganze V organg der S taatsanw altschaft zur 
w eiteren Erledigung übergeben.
Als stellv. L eiter der Abt. K  in Alt-Ruppin h a tte  der 
A ngeklagte die Aufgabe, alle Anzeigen und Hinweise 
jeder A rt auf gesellschaftsgefährdetem  Gebiet zu un te r
suchen und zu bearbeiten. D er A ngeklagte w ar in dieser 
A rbeit verbrecherisch leichtsinnig. So w urden in seiner 
A bteilung V orgänge gefunden, die eine politische Ten
denz aufwiesen. E s handelte sich um Personen, die hier 
eine H etze gegen die DDR, gegen führende F unktionäre 
dem okratischer Organisationen und anderer S taa tsver
brechen schuldig gem acht haben. H ier w urde erm ittelt, 
daß der A ngeklagte gerade diese V orgänge sehr ober
flächlich bearbeitete oder bearbeiten ließ, sich um den 
S tand der Dinge n icht küm m erte, so daß verschiedene 
Personen, die sich in dieser H insicht s tra fb a r  gem acht 
haben, nicht zur V erantw ortung gezogen werden konn
ten. Vorliegender Sachverhalt beruht auf den E in las
sungen des A ngeklagten und den A ussagen der Zeugen
G. und P.
In  all den zuletzt aufgezählten Fällen  h a t sich der 
A ngeklagte einer Begünstigung im A m t gem . § 346 
StGB schuldig gem acht. E r h a t in seiner E igenschaft 
als Offizier der Volkspolizei, der zur M itw irkung bei 
S trafverfah ren  berufen war, w issentlich andere P e r
sonen der im Gesetz vorgesehenen S tra fe  entzogen.

D er A ngeklagte selbst erk lärt, daß er sich im Falle
K. aus freundschaftlichen Beziehungen zu diesem nicht 
zum  Vorgehen gegen K. h ä tte  entschließen können. In 
den anderen F ällen  bes tre ite t er, jem anden w ährend 
seiner T ätigkeit als stellv. Leiter der Abt. K begünstig t 
zu haben. Dem m uß das G ericht entgegenhalten, daß 
der A ngeklagte infolge seiner gu ten  B ekanntschaften 
m it den G astw irten  des Bezirks d e ra rt ko rrup t gewor
den war, daß e r  g a r  n icht m ehr ordnungsgem äß seiner 
A ufgabe als stellv. Leiter der Abt. K  gerech t werden 
konnte. E r, der m it den G astw irten auf Duzfuß stand 
und den A uftrag  erhalten  hat, beschuldigte Personen 
festzunehm en, geht m it dem V ater des Besch. R. ohne 
Bedenken in die G aststätte , tr in k t m it diesem und ist 
sofort dam it zufrieden, wenn ihm  e rk lä rt wird, daß der 
Gesuchte n icht in der W ohnung sei. D er Angeklagte, 
der sich auch auf seine E rfahrungen  au f dem Gebiet der 
K rim inalistik  beruft, h a t in all den aufgezeigten Vor
fällen sich benommen, wie der jüngste A nfänger der 
Abt. K. Die E inrede des A ngeklagten, daß er sich zu 
der Zeit um  die Vorfälle g a r  n icht küm m ern konnte, 
weil er m it A rbeit überhäuft und nu r ungenügende M it
arbe iter zur V erfügung hatte , beweist dem Gericht, wie 
der A ngeklagte bem üht ist, seine V erantw ortung auf 
andere Personen abzuwälzen. Ihm  oblag die Pflicht der 
Überwachung seiner D ienststelle. E r  h ä tte  Anweisun
gen und A nleitungen geben m üssen und nicht selbst 
au f Anordnungen von „oben“ w arten  müssen. Der An
geklagte h a tte  w ährend der langjährigen T ätigkeit bei 
der VP hinreichende gesellschaftliche Schulungen 
durchgem acht. E r  h a t also auch erkannt, welche Vor
gänge in  seiner Abt. staatsfeindlichen C harak ter trugen 
und welche nebensächlicher N a tu r w aren. Der Ange
k lag te  jedoch begnügte sich dam it, die ihm  anver
trau ten  Vorgänge abzuverfügen m it dem Hinweis: K ar
te ib la tt AK n i  D -K artei anlegen. Der A ngeklagte w ar

auch kam eradschaftlicher Hilfe und Anweisungen nicht 
zugängig. Als sich die Zeugen P. und G. m it en tspre
chenden Vorschlägen an ihn w andten, wie er die Vor
gänge zu bearbeiten habe, sträub te  er sich in jeder H in
sicht und wies im m er darauf hin, daß e r  E rfahrungen  
au f dem Gebiet hätte . Das lä ß t dem G ericht erkennen, 
daß der A ngeklagte system atisch und m it voller Über
legung an die Verschleppung der E rm ittlungen der ihm. 
bekanntgewordenen Vorgänge heranging. Das Gericht 
is t der Meinung, daß der A ngeklagte aus seiner ganzen 
E instellung heraus zum  K lassengegner übergelaufen 
und selbst ein Feind der A rbeiterklasse geworden ist. 
E r, der als Offizier unserer Volkspolizei aus den S teuer
groschen der W erk tätigen  g u t bezahlt wurde, weil er 
die In teressen des w erk tä tigen  Volkes und den Bestand 
unserer O rdnung zu schützen und zu sichern hätte , 
nu tz te  seine Stellung aus, um Verbrecher, die system a
tisch die F reundschaft m it der SU untergraben  wollten, 
ih rer gerechten S trafe  zu entziehen. Das ganze Ver
halten  des A ngeklagten in der H auptverhandlung, sein 
ständiges Bemühen, das G ericht zu belügen, lä ß t e r
kennen, daß der A ngeklagte, der auf Grund seiner N ei
gung zum  Trinken korrup t geworden ist, heute noch 
nicht das Verwerfliche seines Handelns eingesehen 
hat. D aher braucht der A ngeklagte nach Meinung des 
Gerichts eine längere Zeit der Freiheitsentziehung, um 
zu der E rkenntn is zu gelangen, daß die Rechte der 
W erk tätigen  und die In teressen des deutschen Volkes 
besonders geschützt und geachtet werden müssen. Ge
rade ihm  als Offizier der Volkspolizei oblag diese 
Pflicht.
Aus diesen E rw ägungen schloß sich das Gericht dem 
A n trag  der S taa tsanw altschaft an und erkannte wegen 
Freiheitsberaubung gern. § 239 StGB auf eine G efäng
n isstra fe  von 1 Ja h r  und wegen der B egünstigungen 
im  A m t gern. § 346 StGB auf eine Zuchthausstrafe von 
1 Ja h r  und 6 Monaten. D a beide H andlungen in T a t
m ehrheit zueinander stehen, wurde auf eine G esam t
stra fe  von 2 Jah ren  Zuchthaus erkannt.
Die A nrechnung der U ntersuchungshaft erg ib t sich aus 
§ 219 Abs. 2 StPO. Die Kostenentscheidung ergib t sich 
aus § 353 StPO.

gez. Koch gez. K okert gez. H ahn 
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Die Parteilichkeit der Rechtsprechung soll schließlich  
durch die H i n z u z i e h u n g  k l a s s e n b e w u ß t e r  
S c h ö f f e n  zur Rechtsprechung in  Zivil- und S tra f
sachen erreicht werden. Die W ahl dieser Schöffen  fü r  
die Am tsperiode vom  1. 6.1958 bis 31. 5.1961 fand  vom
17. 2. bis 10. 5. 1958 s ta tt. W ie schon bei den Schöffen
wahlen im  Jahre 1955 wurden au f jeden erstinstanzlich  
tä tigen R ichter 60 Schöffen  gew ählt, insgesam t etw a  
50 000. Die N am en der fü r  die K reisgerichte vorgeschla
genen Schöffen wurden öffentlich bekanntgegeben, w äh
rend eine solche Bekanntgabe der Schöffen, die bei den 
m it politischen und w irtschaftspolitischen Strafsachen  
befaßten  B ezirksgerichten tä tig  werden sollen, nicht 
erfolgte. Die Ausw ahl der Schöffenkandidaten nahm  die 
„Nationale F ront“ unter W ahrung der Vorherrschaft der 
SED  als der „Partei der Arbeiterklasse“ vor.

DOKUMENT 121

„Anordnung über die Durchführung der Schöffen
wahlen im Jahre 1958“

(GBl. 1957, S. 509)

U . Die W ahl der Schöffen fü r  die K reisgerichte 
§ 18

(1) D er W ahlausschuß des K reises ste llt bis zum
8. F eb ru ar 1958 die K andidatenliste auf. Die Kandida-
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